
1) Prüfung meist im März - August,  
 in speziellen Fällen auch im Winter  
 (Fledermaus-Winterquartiere)
2) nach § 67 BNatSchG
3) nach § 45 BNatSchG
4) kann je nach Maßnahme wenige 
 Tage bis Monate in Anspruch 
 nehmen
5) www.baden-württemberg.de
  Artenschutz in der Bauleitplanung 
  und bei Bauvorhaben

Erster Check: 
Könnten geschützte 
Arten betroffen sein?

durch BauherrInnen bei 
einem Fachbüro

durch BauherrInnen 
beim Baurechtsamt

durch BauherrInnen bei 
der Naturschutzbehörde

Das nebenstehende Schema 
zeigt erforderliche Arbeits-
schritte und gibt Hinweise 
auf zeitliche Ab läufe und 
inhaltliche Fragen in unter-
schiedlichen Phasen eines 
Projekts. Es basiert auf um-
fangreichen Erfahrungen mit 
zahlreichen Bauprojekten. 
Dennoch können die ange-
gebenen Zeitspannen nur 
eine Orientierung bieten und 
im Einzelfall abweichen.
Hingewiesen wird außerdem 
auf den Handlungsleitfaden 
des Wirtschaftsministeriums 
Baden-Württ. (2019) zur 
Bauleitplanung und zu 
Bauvorhaben 5). 

Keine Betroffenheit ge-
geben bzw. zu erwarten

Z. B. Hinweise auf Einzel -
brutvorkommen häuf iger 
Arten

Z. B. Hinweise auf große 
Fledermausquartiere

Betroffenheit im 
geringen Umfang zu 
erwarten; kein weiterer 
Untersuchungsbedarf

Betroffenheit im 
höheren Umfang zu 
erwarten oder unklare 
Situation; de taillierte 
Untersuchung notwendig

Erstberatung bei jeweili-
ger Energie- und Klima-
schutzagentur vor Ort5)

Während der Bauphase 
geförderte Baubegleitung 
zur Qualitätssicherung in 
Anspruch nehmen

Erstellung eines gebäudeindividuellen Energiekonzepts 
durch Energie- und Klimaschutzagentur oder freien 
Energieberater. Finanzielle Förderung der Energie-
beratung beachten:
• Bundesförderung für Vor-Ort-Beratung
• BW-Landesförderung für Sanierungsfahrplan Planung der energetischen Sanierungsmaßnahmen und 

Beantragung der Fördermittel mit zugelassenen Energie-
beraterInnen 5) sowie der Hausbank. Ggf. Abstimmung 
mit ArtenschutzexpertInnen über die Abfolge der 
Sanierungsschritte und der baulich-technischen Einbindung 
der Artenschutzmaßnahmen. Wichtig: Ein Baubeginn 
ohne Zuwendungsbescheid ist förderschädlich!

Energieberatung

Beauftragung einer 
artenschutzfachlichen 
Beurteilung

Dauer: 
ca. 2-6 Wochen

Antrag auf Bauvorbe-
scheid mit spezifischer 
Frage zum Artenschutz 

Anfrage zu vorliegenden 
Daten und Empfehlungen

und/oder:

und/oder:

oder:

oder:

Vertiefende arten-
schutzfachliche Prüfung  
• Welche Arten?
• Wieviele Tiere?
• Pflanzen sie sich fort?

Maßnahmenplanung 
und Abstimmung
• Was ist wo zu tun?
• Klärung zeitl. Abläufe
• Klärung techn. Details
• Ist ein Antrag auf 

Befreiung2) oder Aus-
nahme3) erforderlich 
bzw. möglich?

durch Fachbüro, Bauher-
rInnen und ArchitektIn-
nen mit der Natur-
schutzbehörde

durch BauherrInnen, 
ArchitektInnen und 
HandwerkerInnen/Fach-
firma in Kooperation 
mit dem Fachbüro

durch BauherrInnen und/
oder Fachbüro

durch ein Fachbüro

Umsetzung vorgezoge-
ner/vorbereitender 
Maßnahmen, z. B.
• Bereitstellung von 

dauerhaften Ersatz-
quartieren

• Bereitstellung von 
Übergangsquartieren

• in Einzelfällen Vergrä-
mung von Arten

Projekt abgeschlossen, 
in Einzelfällen jedoch 
notwendig:
• Erfolgskontrolle/

Monitoring
• Abbau der Übergangs-

maßnahme
• Pflege/Unterhaltung 

neu geschaffener 
Lebensstätten

Projekt abgeschlossen

Projekt abgeschlossen

Umsetzung der 
Standardmaßnahmen

Z. B. nächtliche Aus-
f lugskontrollen zu 
Fledermausvorkommen

Z. B. Einbau/Anbringung 
einzelner Nisthilfen

Dauer: 
mind. 6 Monate, 
jahreszeiten-
abhängig1)

VOR BAUBEGINN BAUPHASE
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NACH DEM BAU

durch BauherrInnen, 
ArchitektInnen und 
HandwerkerInnen/Fach-
firma in Kooperation 
mit dem Fachbüro

Umsetzung spezieller 
Maßnahmen, z. B.
• Herrichtung von dauer-

haften Quartieren
• ökologische Baubeglei-

tung 
• abschließende Fach-

abnahme

Festlegung und Abstimmung erforderlicher Standardmaßnahmen

Keine Artenschutzmaßnahmen erforderlich

24
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Dauer: 
ca. 1-3 Monate

24
FEB.

Dauer:
fallabhängig4)24

FEB.

• Konflikte vermeiden (z. B. durch Bauzeit außerhalb der 
Brutzeit)

• Erhalt vorhandener Quartiere anstreben
• wenn nicht anders möglich: Ersatz/Ausgleich möglichst 

an gleicher Stelle schaffen
• Fördermöglichkeiten prüfen (z. B. die der KfW und 

BaFa)

Artenschutz frühzeitig berücksichtigen!

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.Artenschutz-am-Haus.de

Ablaufschema
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